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Rückstellungen wegen zukünftiger Betriebsprüfung be i Großbe-
trieben 
 
In der Steuerbilanz einer als Großbetrieb i.S. von § 3 BpO 
2000 eingestuften Kapitalgesellschaft sind Rückstel lungen für 
die im Zusammenhang mit einer Außenprüfung bestehen den Mitwir-
kungspflichten gemäß § 200 AO, soweit diese die am jeweiligen 
Bilanzstichtag bereits abgelaufenen Wirtschaftsjahr e (Prü-
fungsjahre) betreffen, grundsätzlich auch vor Erlas s einer 
Prüfungsanordnung zu bilden.  
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G r ü n d e  

 

I. 

Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine  GmbH, ist 

durch formwechselnde Umwandlung zum 1. Dezember 200 5 aus einer 

KG hervorgegangen; ihr vom Kalenderjahr abweichende s Wirt-

schaftsjahr endete am 30. November 2006. Die Kläger in handelt 

mit Waren aller Art ... und war gemäß § 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 

der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Betri ebsprüfung 

vom 15. März 2000 (Betriebsprüfungsordnung --BpO 20 00--) als 

Großbetrieb eingestuft, der zum Konzern ihrer beide n 

Gesellschafter gehörte. 

 

In ihrem Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 20 05/2006 vom 

31. Januar 2007 bildete die Klägerin eine Rückstell ung für die 

Kosten einer zu erwartenden Betriebsprüfung betreff end die 

Jahre 2004 bis 2006 in Höhe von 25.100 €. Die Rücks tellung 

wurde bei den zunächst für das Streitjahr (2006) er gangenen 

Bescheiden zur Festsetzung der Körperschaftsteuer s owie des 

Gewerbesteuermessbetrags berücksichtigt. Alle Besch eide stan-

den gemäß § 164 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) unte r dem Vor-

behalt der Nachprüfung. 

 

Auf Ersuchen des Beklagten und Revisionsklägers (Fi nanzamt 

--FA--) führte das FA für Groß- und Konzernbetriebs prüfung X 

im Jahre 2008 eine die Jahre 2004 bis 2006 betreffe nde Be-

triebsprüfung durch. Der Prüfer vertrat die Auffass ung, die 

von der Klägerin gebildete Rückstellung für künftig e Betriebs-

prüfungskosten sei nicht anzuerkennen, weil am Bila nzstichtag 

(30. November 2006) lediglich die die Jahre 2001 bi s 2003 be-

treffende Betriebsprüfung abgeschlossen gewesen sei  und es im 

Zeitpunkt der Bilanzaufstellung (31. Januar 2007) a n einer 

Prüfungsanordnung für die Jahre 2004 bis 2006 gefeh lt habe; 
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letztere Prüfung sei erst im Mai 2008 verfügt worde n.  

 

Das FA schloss sich dem an und erließ geänderte Bes cheide zur 

Festsetzung der Körperschaftsteuer sowie des Gewerb esteuer-

messbetrags. 

 

 

Der daraufhin erhobenen Klage hat das Finanzgericht  (FG) 

Baden-Württemberg mit Urteil vom 14. Oktober 2010  3 K 2555/09 

stattgegeben (vgl. Entscheidungen der Finanzgericht e 2011, 

339). 

 

Mit der vom FG zugelassenen Revision beantragt das FA, das 

vorinstanzliche Urteil aufzuheben und die Klage abz uweisen. 

 

Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen . 

 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Ve rfahren 

beigetreten (§ 122 Abs. 2 Satz 1 der Finanzgerichts ordnung 

--FGO--). Es hat zwar keinen Antrag gestellt, jedoc h in der 

Sache unter Hinweis auf das Urteil des Bundesfinanz hofs (BFH) 

vom 24. August 1972 VIII R 21/69 (BFHE 107, 202, BS tBl II 

1973, 55) geltend gemacht, dass die Mitwirkungsverp flichtungen 

im Rahmen einer Betriebsprüfung erst durch die Prüf ungsanord-

nung hinreichend konkretisiert würden. Hieran änder e auch die 

Einstufung der Klägerin als Großbetrieb nichts, da der Erlass 

einer solchen Anordnung im Ermessen der Behörde ste he und die-

se insbesondere befugt sei, eine verkürzte Betriebs prüfung 

oder eine sog. Schwerpunktprüfung anzuordnen. Gleic hes gelte 

für den Rückgriff der Vorinstanz auf die vom BMF ve röffent-

lichten Prüfungsquoten. Abgesehen davon, dass hiern ach rund 

20 % der Großbetriebe nicht geprüft würden, sei zu berücksich-

tigen, dass auch in Fällen routinemäßiger Außenprüf ungen dem 
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FA ein pflichtgemäß auszuübendes Auswahlermessen zu stehe. Zum 

anderen müsse die Abgrenzung der rückstellungsfähig en Außen-

verpflichtung gegenüber der nicht passivierbaren Au fwandsrück-

stellung beachtet werden. Angesichts des Ermessens der Be-

hörde, auch einen Großbetrieb vom Prüfungsplan zu s treichen, 

fehle es bis zum Erlass der Prüfungsanordnung an ei ner öffent-

lich-rechtlichen Außenverpflichtung gegenüber einem  Träger ho-

heitlicher Gewalt. 

 

II. 

Die Revision bleibt ohne Erfolg. Das FG hat zu Rech t entschie-

den, dass bei Großbetrieben i.S. von § 3 BpO 2000 R ückstellun-

gen für die im Zusammenhang mit einer Außenprüfung bestehenden 

Mitwirkungspflichten gemäß § 200 AO --soweit diese die am je-

weiligen Bilanzstichtag bereits abgelaufenen Wirtsc haftsjahre 

(Prüfungsjahre) betreffen-- grundsätzlich auch vor Erlass ei-

ner Prüfungsanordnung zu bilden sind. Die hiernach gebotene 

Schätzung des zu passivierenden Aufwands gehört zu den tat-

sächlichen Feststellungen, an die der erkennende Se nat im 

Streitfall gebunden ist. Die Revision ist deshalb z urückzuwei-

sen (§ 126 Abs. 2 FGO). 

 

1. Gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs  (HGB) sind 

in der Handelsbilanz u.a. Rückstellungen für ungewi sse Ver-

bindlichkeiten zu bilden. Die daraus folgende Passi vierungs-

pflicht gehört zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger B uchführung 

(GoB) und war gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 des Einkommen steuerge-

setzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (EStG 2002) 

i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergese tzes (KStG 

2002) auch für die Steuerbilanz der Klägerin zu bea chten 

(ständige Rechtsprechung, Senatsbeschluss vom 16. D ezember 

2009 I R 43/08, BFHE 227, 469, BFH/NV 2010, 552). 
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2. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten s etzen ent-

weder das Bestehen einer nur ihrer Höhe nach ungewi ssen Ver-

bindlichkeit oder die hinreichende Wahrscheinlichke it des Ent-

stehens einer Verbindlichkeit dem Grunde nach vorau s, deren 

Höhe zudem ungewiss sein kann. Gegenstand der Verbi ndlichkeit 

können nicht nur Geldschulden, sondern neben Werk- und Dienst-

leistungspflichten auch Sachleistungsverpflichtunge n sein (Se-

natsurteile vom 26. Oktober 1977 I R 148/75, BFHE 1 23, 547, 

BStBl II 1978, 97; vom 8. November 2000 I R 6/96, B FHE 193, 

399, BStBl II 2001, 570). Der Umstand, dass der Ste uerpflich-

tige in seiner Steuerbilanz nur Verbindlichkeiten a usweisen 

darf, die ihn wirtschaftlich belasten (z.B. Senatsu rteil vom 

30. November 2011 I R 100/10, BFHE 235, 476, BStBl II 2012, 

332; BFH-Urteil vom 12. Dezember 1991 IV R 28/91, B FHE 167, 

334, BStBl II 1992, 600), schließt zwar Rückstellun gen für 

Sachleistungsverpflichtungen, die auf öffentlich-re chtlichen 

Vorschriften beruhen, nicht aus. Voraussetzung hier für ist je-

doch --bei rechtlich noch nicht entstandenen Verbin dlichkeiten 

(z.B. Senatsurteil in BFHE 193, 399, BStBl II 2001,  570)-- 

nicht nur ihre wirtschaftliche Verursachung in den bis zum Bi-

lanzstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahren; neben der Kennt-

nis des Anspruchsgläubigers muss hinzukommen, dass die auf öf-

fentlichen Vorschriften beruhende Verpflichtung sow ohl inhalt-

lich hinreichend bestimmt als auch in zeitlicher Nä he zum Bi-

lanzstichtag zu erfüllen sowie sanktionsbewehrt, d. h. mit 

Zwangsmitteln durchsetzbar ist (z.B. BFH-Urteile in  BFHE 167, 

334, BStBl II 1992, 600; vom 19. Oktober 1993 VIII R 14/92, 

BFHE 172, 456, BStBl II 1993, 891). Ob diesen Anfor derungen 

entsprochen wird, ist nicht nach der subjektiven Ei nschätzung 

des Steuerpflichtigen, sondern nach den objektiv un d aus der 

Sicht eines sorgfältigen und gewissenhaften Kaufman ns zu wür-

digenden Gegebenheiten des Einzelfalls am Bilanzsti chtag zu 

entscheiden (BFH-Urteil vom 19. Mai 1983 IV R 205/7 9, BFHE 
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139, 41, BStBl II 1983, 670; Senatsbeschlüsse in BF HE 227, 

469, BFH/NV 2010, 552; vom 30. November 2011 I R 83 /10, ju-

ris). Eine hiernach gebildete Rückstellung mindert schließlich 

nur dann den Gewinn (Einkommen), wenn sie nicht dur ch eine au-

ßerbilanzielle Hinzurechnung zu neutralisieren ist,  weil die 

in Frage stehenden Aufwendungen einem steuerrechtli chen Ab-

zugsverbot unterliegen und deshalb nicht als Betrie bsausgaben 

abgezogen werden können (vgl. z.B. Senatsurteile vo m 9. Juni 

1999 I R 64/97, BFHE 189, 75, BStBl II 1999, 656; v om 

8. November 2000 I R 10/98, BFHE 193, 406, BStBl II  2001, 349; 

BFH-Urteil vom 6. April 2000 IV R 31/99, BFHE 192, 64, BStBl 

II 2001, 536; Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 31. Aufl ., § 5 

Rz 368, m.w.N.).  

 

3. Im Schrifttum wird teilweise vertreten, dass Kos ten einer 

zukünftigen Außenprüfung erst ab dem Erlass der Prü fungsanord-

nung passiviert werden dürfen (z.B. Horlemann, Betr iebs-Bera-

ter 1984, 2162; Plewka in Lademann, EStG, § 5 EStG Rz 1574; 

Tonner in Bordewin/Brandt, § 5 EStG Rz 750 "Betrieb sprüfung"; 

Kozikowski/Schubert in Beck Bil-Komm., 8. Aufl., § 249 Rz 100 

"Betriebsprüfungskosten"; H 5.7 Abs. 3 "Rückstellun gen für öf-

fentlich-rechtliche Verpflichtungen" Amtliches Eink ommensteu-

er-Handbuch 2006 --EStH 2006--; heute: H 5.7 Abs. 4  EStH 

2011). Nach anderer Auffassung sind hingegen (jeden falls) bei 

Großbetrieben, die nach § 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BpO 2 000 der 

sog. Anschlussprüfung unterliegen, Rückstellungen f ür die zu-

künftigen Betriebsprüfungskosten zu bilden, die am jeweiligen 

Bilanzstichtag auf die bis dahin abgelaufenen Wirts chaftsjahre 

entfallen (z.B. Gürtzgen, Der Betrieb 1984, 369; La nger, Fi-

nanz-Rundschau 2008, 1007; Schmidt/Weber-Grellet, a .a.O., § 5 

Rz 550 "Betriebsprüfung"; Blümich/Buciek, § 5 EStG Rz 920 "Au-

ßenprüfung"; Frotscher, EStG, § 5 Rz 458 "Außenprüf ung"; wei-

ter gehend: Kleine/Werner, Deutsches Steuerrecht -- DStR-- 
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2006, 1954). 

 

4. Der Senat schließt sich nach Maßgabe der folgend en Ausfüh-

rungen der zuletzt genannten Ansicht an. 

 

a) Allerdings war die Klägerin am Bilanzstichtag de s Streit-

jahrs (30. November 2006) noch nicht gemäß § 200 AO  zur Mit-

wirkung an der Außenprüfung betreffend die Wirtscha ftsjahre 

2004 bis 2006 verpflichtet, da die Betriebsprüfung für diese 

Zeiträume erst im Jahre 2008 angeordnet wurde. 

 

aa) Nach § 200 Abs. 1 AO hat der Steuerpflichtige i m Rahmen 

einer Außenprüfung bei der Feststellung der Sachver halte, die 

für die Besteuerung erheblich sein können, mitzuwir ken 

(Satz 1) und hierbei insbesondere Auskünfte zu erte ilen, Auf-

zeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Ur kunden zur 

Einsicht und Prüfung vorzulegen sowie die zum Verst ändnis der 

Aufzeichnungen erforderlichen Erläuterungen zu gebe n (Satz 2). 

Die Unterlagen sind nach § 200 Abs. 2 AO regelmäßig  in den Ge-

schäftsräumen des Steuerpflichtigen vorzulegen (Sat z 1); dar-

über hinaus hat er einen zur Durchführung der Außen prüfung ge-

eigneten Raum oder Arbeitsplatz sowie die erforderl ichen 

Hilfsmittel unentgeltlich zur Verfügung zu stellen (Satz 2). 

 

bb) Nach der Rechtsprechung des BFH ergänzen und mo difizieren 

die Regelungen des § 200 AO für den Fall einer Auße nprüfung 

die allgemeinen Vorschriften über die Mitwirkung de r Steuer-

pflichtigen im Besteuerungsverfahren (§§ 90 ff. AO;  BFH-Ur-

teil vom 4. November 2003 VII R 28/01, BFHE 204, 15 , BStBl II 

2004, 1032, m.w.N.). Die Mitwirkungspflichten des §  200 AO 

entstehen deshalb --wovon auch die Beteiligten ausg ehen-- 

erst mit der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung gemä ß § 196 

AO; Letztere bildet sowohl im Hinblick auf das Prüf ungssub-
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jekt als auch den Prüfungsumfang sowie den Prüfungs zeitraum 

den Rahmen für die dem Steuerpflichtigen nach § 200  AO aufer-

legten Pflichten (Schallmoser in Hübschmann/Hepp/ S pitaler, 

§ 196 AO Rz 104, § 200 Rz 15, jeweils m.w.N.; vgl. auch BFH-

Urteil in BFHE 204, 15, BStBl II 2004, 1032). 

 

b) Zutreffend hat das FG jedoch angenommen, dass im  Streit-

fall die Voraussetzungen für die Rückstellung einer  dem Grun-

de und der Höhe nach ungewissen Verbindlichkeit vor lagen. 

 

aa) Der Erlass einer Prüfungsanordnung betreffend d ie Wirt-

schaftsjahre 2004 bis 2006 gegenüber der Klägerin u nd damit 

auch deren Verpflichtung zur Mitwirkung nach § 200 AO, war am 

30. November 2006 (Bilanzstichtag) wahrscheinlich. 

 

aaa) Maßstab hierfür ist die Prognose dazu, ob am B ilanz-

stichtag mehr Gründe für als gegen das Entstehen di eser Ver-

pflichtung in der Zukunft sprachen (BFH-Urteil vom 

19. Oktober 2005 XI R 64/04, BFHE 211, 475, BStBl I I 2006, 

371; Senatsurteil vom 30. November 2005 I R 110/04,  BFHE 212, 

83, BStBl II 2007, 251; zur Kritik s. Blümich/Bucie k, § 5 

Rz 796). Hiervon kann zwar regelmäßig --d.h. ohne H inzutreten 

weiterer Umstände-- nicht allein aufgrund des Umsta nds ausge-

gangen werden, dass am Bilanzstichtag Steuern unter  dem Vor-

behalt der Nachprüfung festgesetzt worden sind. Für  den 

Streitfall hat die Vorinstanz jedoch zu Recht darau f abge-

stellt, dass nach den Monatsberichten des BMF (Juni  2008, 

Juni 2009 sowie April 2010) bei Betrieben, die --wi e die Klä-

gerin-- gemäß § 3 BpO 2000 als Großbetriebe eingest uft waren 

und deshalb nach § 4 Abs. 2 BpO 2000 ohne zeitliche  Zäsur ge-

prüft werden sollten (sog. Anschlussbetriebsprüfung ), die 

Wahrscheinlichkeit, dass der einzelne Veranlagungsz eitraum 

geprüft wird, in den Jahren 2007 bis 2009 bei rund 80 % lag. 
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Demgemäß musste auch die Klägerin mit zumindest übe rwiegender 

Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ihr gegenüb er für die 

Jahre 2004 bis 2006 eine Betriebsprüfungsanordnung ergeht, 

die ohne zeitlichen Abstand an die vorangegangene A ußenprü-

fung (betreffend die Jahre 2001 bis 2003 gegenüber der KG) 

anschließt. 

 

bbb) Soweit das BMF vorträgt, dass --trotz der Soll -Vorgabe 

des § 4 Abs. 2 BpO 2000-- dem FA auch für die Prüfu ng von 

Großbetrieben ein Auswahlermessen zustehe, berechti gt dieser 

Einwand weder zu der Annahme, das Entstehen der Ver bindlich-

keit sei nicht im Sinne der vorbezeichneten Rechtsp rechung 

wahrscheinlich, noch lässt er den Schluss zu, dass bis zum Er-

lass einer Prüfungsanordnung lediglich die Vorausse tzungen ei-

ner nur handelsrechtlich passivierbaren Aufwandsrüc kstellung 

(vgl. § 249 Abs. 3 HGB a.F.) vorlägen. Der Vortrag lässt nicht 

nur außer Acht, dass das Auswahlermessen der Finanz behörden in 

die statistischen Erhebungen des BMF Eingang gefund en haben 

und deshalb auch die Klägerin --trotz des Auswahler messens des 

FA-- mit einer weit überwiegenden Wahrscheinlichkei t damit 

rechnen musste, einer Anschlussbetriebsprüfung unte rzogen zu 

werden. Hinzu kommt, dass dann, wenn --wie vorliege nd-- Rück-

stellungen für dem Grunde nach ungewisse Verpflicht ungen im 

Streit sind, die Frage einer steuerrechtlich nicht anzuerken-

nenden Aufwandsrückstellung mit Rücksicht auf die r echtliche 

Qualität der in der Zukunft (wahrscheinlich) entste henden Ver-

bindlichkeit zu prüfen ist (vgl. Blümich/Buciek, § 5 EStG 

Rz 792). Hiernach kann aber nicht fraglich sein, da ss die auf-

grund einer --im Streitfall für die Jahre 2004 bis 2006 zu er-

wartenden-- Prüfungsanordnung begründeten Mitwirkun gsver-

pflichtungen gemäß § 200 AO nicht als innerbetriebl iche Oblie-

genheit, sondern als öffentlich-rechtliche Außenver pflichtun-

gen zu qualifizieren sind. 
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ccc) Soweit das FA geltend macht, dass bei der Ents cheidung 

über eine Anschlussprüfung nach § 4 Abs. 4 BpO 2000  grundsätz-

lich auf die Größenklasse im Zeitpunkt der Prüfungs anordnung 

abzustellen sei, vermag auch dieser Einwand --jeden falls für 

das anhängige Verfahren-- keine andere Beurteilung zu recht-

fertigen. Da die Einschätzung, ob die ungewisse Ver bindlich-

keit in der Zukunft wahrscheinlich entstehen, d.h. zu einer 

zumindest dem Grunde nach gewissen Verbindlichkeit erstarken 

wird, an den objektiven Verhältnissen am Bilanzstic htag auszu-

richten ist (s. oben zu II.2.), könnte der Hinweis auf § 4 

Abs. 4 BpO 2000 nur dann die Prognose über das Ents tehen der 

Mitwirkungspflichten gemäß § 200 AO beeinflussen, w enn --was 

auch vom FA nicht behauptet wird-- spätestens bei A ufstellung 

des Jahresabschlusses 2005/2006 (31. Januar 2007) k onkrete An-

haltspunkte dafür vorgelegen hätten, dass die Kläge rin vor Er-

lass der Prüfungsanordnung betreffend die Jahre 200 4 bis 2006 

(18. Prüfungsturnus; vgl. BMF-Schreiben vom 19. Aug ust 2003, 

BStBl I 2003, 403) die für die Qualifikation als Gr oßbetrieb 

(i.S. des § 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BpO 2000) maßgeblic hen Merk-

male nicht mehr erfüllen werde. 

 

Hinzu kommt, dass --was das FA offensichtlich übers ehen hat-- 

nach § 32 Abs. 4 und 5 BpO 2000 die Betriebe nach d en auf ei-

nen bestimmten Stichtag festgestellten und aus den Veranla-

gungsergebnissen sowie den Steuererklärungen abgele iteten 

Merkmalen in der Betriebskartei zu erfassen sind un d eine 

hiernach gegebene Einstufung als Großbetrieb bis zu r nächsten 

(stichtagsbezogenen) Größenklassenzuordnung unverän dert bleibt 

(vgl. auch BFH-Urteil vom 23. Juli 1985 VIII R 197/ 84, BFHE 

144, 9, BStBl II 1986, 36). Demnach konnte --wovon offensicht-

lich auch die Vorinstanz ausging-- bereits am Bilan zstichtag 

(30. November 2006) keinerlei Zweifel darüber beste hen, dass 
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die Klägerin auch die nach dem BMF-Schreiben vom 21 . September 

2006 (BStBl I 2006, 530) für den 19. Prüfungsturnus  (2007 bis 

2009) ab dem 1. Januar 2007 geltenden Kriterien ein es Großbe-

triebs erfüllen werde und deshalb mit überwiegender  Wahr-

scheinlichkeit mit dem Erlass einer Prüfungsanordnu ng für die 

Jahre 2004 bis 2006 rechnen musste. 

 

ddd) Anderes ergibt sich nicht aus dem Hinweis des BMF, dass 

§ 194 Abs. 1 Satz 2 AO die Möglichkeit einer sog. S chwerpunkt-

prüfung eröffne und die Finanzämter auch bei Großbe trieben be-

fugt seien, eine abgekürzte Außenprüfung (§ 203 AO)  anzuordnen 

(vgl. zu Letzterem auch BMF vom 2. Januar 2008, Anw endungser-

lass zur Abgabenordnung, BStBl I 2008, 27, dort zu § 203). Der 

Vortrag ist --entgegen den Folgerungen des BMF-- we der geeig-

net, die Höhe der Rückstellungen zu begrenzen, noch  vermag er 

im Streitfall die Wahrscheinlichkeit einer umfassen den Prüfung 

der Jahre 2004 bis 2006 dem Grunde nach in Frage zu  stellen. 

Zum einen deshalb, weil die vom FG in Bezug genomme nen Monats-

berichte des BMF keinerlei Anhalt dafür geben, dass  solche 

sachlichen Prüfungsbeschränkungen bei Großbetrieben  in nen-

nenswertem Umfang zum Tragen kommen. Zum anderen lä sst der 

Vortrag unberücksichtigt, dass die Außenprüfung nac h § 194 

Abs. l und § 199 Abs. l AO grundsätzlich auf eine u mfassende 

und zusammenhängende Ermittlung der Besteuerungsgru ndlagen an-

gelegt ist (BFH-Urteil vom 5. April 1984 IV R 244/8 3, BFHE 

140, 518, BStBl II 1984, 790; Schallmoser in Hübsch mann/Hepp/ 

Spitaler, Vor §§ 193 bis 203 AO Rz 123). Demgemäß i st --jeden-

falls bei Großbetrieben-- auch im Rahmen der am Bil anzstichtag 

gebotenen Wahrscheinlichkeitserwägungen grundsätzli ch von der 

Anordnung einer umfassenden Prüfung (sog. Vollprüfu ng) und nur 

ausnahmsweise dann von der Beschränkung des Prüfung sumfangs 

gemäß § 194 Abs. 1 Satz 2 AO oder § 203 AO auszugeh en, wenn 

hiermit im Einzelfall --beispielsweise aufgrund von  Erklärun-

23 



- 11 - 

- 12 - 

 

gen im Zusammenhang mit den für die Vorjahre durchg eführten 

Betriebsprüfungen-- gerechnet werden muss. 

 

bb) Der Erlass der Prüfungsanordnung für die Jahre 2004 bis 

2006 war nicht nur wahrscheinlich, sondern auch in diesen Jah-

ren wirtschaftlich verursacht. 

 

aaa) Ein solcher Vergangenheitsbezug erfordert, das s die wirt-

schaftlich wesentlichen Tatbestandsmerkmale für das  Entstehen 

der Verbindlichkeit bereits am Bilanzstichtag erfül lt sind und 

das rechtliche Entstehen der Verbindlichkeit nur no ch von un-

wesentlichen Tatbestandsmerkmalen abhängt. Maßgebli ch hierfür 

ist die wertende Betrachtung des Einzelfalls vor de m Hinter-

grund der rechtlichen Struktur des Tatbestands, mit  dessen Er-

füllung die Verbindlichkeit entsteht (ständige Rech tsprechung, 

vgl. z.B. Senatsurteile vom 27. Januar 2010 I R 103 /08, BFHE 

228, 91, BStBl II 2010, 614; vom 30. November 2011 I R 83/10, 

juris; Blümich/Buciek, § 5 EStG Rz 800, jeweils m.w .N.). 

 

bbb) Im Streitfall kann nicht zweifelhaft sein, das s die den 

Rückstellungen zugrunde liegenden Mitwirkungspflich ten des 

§ 200 AO insoweit einen Vergangenheitsbezug aufweis en, als die 

Klägerin --nach Maßgabe der Einzelregelungen dieser  Vor-

schrift-- an der Feststellung der Sachverhalte mitz uwirken 

hatte, die für die Besteuerung der bis zum Bilanzst ichtag ab-

gelaufenen Wirtschaftsjahre (Wirtschaftsjahr 2003/2 004 bis 

einschließlich Wirtschaftsjahr 2005/2006) von Bedeu tung sein 

konnten. 

 

Ferner bestehen mit Rücksicht auf den Bilanzstichta g 

(30. November 2006) keine Bedenken dagegen, einen s olchen Ver-

gangenheitsbezug auch im Hinblick auf die für das K alenderjahr 

2006 festzusetzende Umsatzsteuer zu bejahen. Die in  diesen Be-
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steuerungsperioden verwirklichten Besteuerungsgrund lagen bil-

deten im Zusammenhang mit der hieraus abgeleiteten fortdauern-

den Zuordnung der Klägerin zur Gruppe der Großbetri ebe die 

wirtschaftlich wesentlichen Tatbestandsmerkmale für  das Ent-

stehen der Mitwirkungspflichten gemäß § 200 AO. Das s die Prü-

fung auch Auswirkungen für die Besteuerung der sich  an den 

Prüfungszeitraum anschließenden Besteuerungszeiträu me haben 

kann, steht der Annahme, dass die durch § 200 AO be gründeten 

Pflichten in der Zeit bis zum Bilanzstichtag wirtsc haftlich 

verursacht sind, nicht entgegen, da in solchen zuku nftsgerich-

teten Folgen nicht der Anlass und damit auch nicht das wirt-

schaftlich wesentliche Merkmal der vergangenheitsbe zogenen Au-

ßenprüfung zu sehen ist. 

 

Anderes ergibt sich nicht daraus, dass auch bei Gro ßbetrieben 

die Betriebsprüfungsanordnung auf einer Ermessensen tscheidung 

des FA beruht. Dabei kann der Senat offenlassen, ob  und unter 

welchen Voraussetzungen eine Verbindlichkeit einen hinreichen-

den Vergangenheitsbezug aufweist, wenn sie erst nac h Maßgabe 

von Ermessenserwägungen entsteht, die zumindest auc h auf nach 

dem Bilanzstichtag eingetretenen Umständen beruhen (vgl. auch 

Senatsurteil vom 30. November 2011 I R 83/10, juris ). Hierauf 

ist im Streitfall deshalb nicht einzugehen, weil di e Ermes-

sensentscheidung über den Erlass einer Betriebsprüf ungsanord-

nung auch bei Großbetrieben darauf gerichtet ist, e ine Aus-

wahlentscheidung über die Prüfungsbedürftigkeit der  verschie-

denen (Groß-)Betriebe zu treffen. Diese Fallauswahl  orientiert 

sich jedoch, wie u.a. den sog. Rationalisierungserl assen der 

Länder zu entnehmen ist (vgl. Wiedergabe bei Schall moser in 

Hübschmann/Hepp/Spitaler, Vor §§ 193 bis 203 AO Rz 107), nicht 

an zukunftsbezogenen Maßstäben, sondern --jedenfall s primär-- 

daran, ob und bei welchem Betrieb für den fragliche n Prüfungs-

zeitraum mit wesentlichen Berichtigungen oder Steue rnacherhe-
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bungen zu rechnen ist. Demnach kann auch dem Umstan d, dass 

diese Ermessensentscheidung erst nach dem Bilanzsti chtag ge-

troffen wird, bei der gebotenen wertenden Betrachtu ng kein 

wirtschaftlich wesentliches Gewicht dafür gegeben w erden, ob 

für den einzelnen Betrieb eine die Mitwirkungspflic hten des 

§ 200 AO auslösende Prüfungsanordnung ergeht. 

 

ccc) Der Senat weicht mit dieser Würdigung nicht vo n dem Ur-

teil des BFH in BFHE 107, 202, BStBl II 1973, 55 ab , nach dem 

die Möglichkeit, dass im Anschluss an eine Betriebs prüfung 

weitere Buchführungsaufwendungen anfallen können, m angels ei-

nes hinreichenden Vergangenheitsbezugs nicht die Bi ldung von 

Rückstellungen im Abschluss der geprüften Jahre rec htfertigt. 

Während dieser Aufwand im damaligen Urteilsfall ers t durch die 

--am Bilanzstichtag nicht vorhersehbaren-- Beanstan dungen des 

Prüfers ausgelöst wurde, geht es im anhängigen Verf ahren um 

die durch die Durchführung einer Betriebsprüfung ve ranlassten 

Aufwendungen. Diese finden aber ihren wirtschaftlic h wesentli-

chen Bezugspunkt allein in den bis zum jeweiligen B ilanzstich-

tag verwirklichten Besteuerungsmerkmalen. 

 

cc) Die aus § 200 AO sich ergebenden öffentlich-rec htlichen 

Mitwirkungspflichten waren am Bilanzstichtag sowohl  inhaltlich 

als auch in zeitlicher Hinsicht konkretisiert. Auch  sind die 

auf die Vorschrift gestützten Mitwirkungsverlangen sanktionsbe-

wehrt. 

 

aaa) Da diese Merkmale kein Sonderrecht für öffentl ich-rechtli-

che Verpflichtungen begründen, sondern lediglich da zu dienen, 

die Voraussetzungen für das Bestehen einer wirtscha ftlichen Be-

lastung des Steuerpflichtigen zu präzisieren (s. ob en zu II.2., 

m.w.N.), erfordert die Konkretisierung in sachliche r Hinsicht 

nicht, dass das Gesetz selbst die Handlungspflichte n im Einzel-
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nen vorschreibt. Ausreichend ist vielmehr, dass das  Gesetz das 

Ziel der Verpflichtung in dem Sinne hinreichend kon kret be-

nennt, dass der Betroffene mit einer Inanspruchnahm e ernsthaft 

rechnen muss (Blümich/Buciek, § 5 EStG Rz 793c; Heg er, Steuer-

berater-Jahrbuch --StbJB-- 2005/2006, 233, 244). Wi rd diesem 

Erfordernis genügt, ist es unerheblich, dass dem St euerpflich-

tigen mehrere --ihn jeweils wirtschaftlich belasten de-- Hand-

lungsmöglichkeiten verbleiben, um der gesetzlichen Verpflich-

tung zu genügen (vgl. zur Aufbewahrung von Geschäft sunterlagen 

BFH-Urteil vom 19. August 2002 VIII R 30/01, BFHE 1 99, 561, 

BStBl II 2003, 131). Ebenso ist es als ausreichend angesehen 

worden, wenn nach den Verhältnissen am Bilanzsticht ag mit über-

wiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Be-

hörde eine allgemein bestehende Handlungspflicht du rch eine den 

Steuerpflichtigen wirtschaftlich belastende Ermesse nsentschei-

dung konkretisieren wird (Senatsurteil vom 19. Nove mber 2003 

I R 77/01, BFHE 204, 135, BStBl II 2010, 482; gl.A.  Blümich/ 

Buciek, § 5 EStG Rz 793c). Nichts anderes kann für die gesetz-

lichen Mitwirkungspflichten nach § 200 AO gelten. A uch insofern 

muss es genügen, dass die in dieser Vorschrift umsc hriebenen 

und durch die Prüfungsanordnung begründeten Verpfli chtungen im 

Zuge der Außenprüfung durch die einzelnen Mitwirkun gsverlangen 

des Prüfers --wie z.B. durch das an die Klägerin ge richtete 

Verlangen auf Erteilung von Auskünften oder auf Vor lage von Un-

terlagen-- konkretisiert werden. 

 

bbb) Da die einzelnen Mitwirkungsverlangen nach der  Rechtspre-

chung des BFH regelmäßig als Verwaltungsakte zu qua lifizieren 

sind (z.B. BFH-Urteile vom 28. Oktober 2009 VIII R 78/05, BFHE 

227, 338, BStBl II 2010, 455; vom 24. Juni 2009 VII I R 80/06, 

BFHE 225, 302, BStBl II 2010, 452; Seer in Tipke/Kr use, Abga-

benordnung, Finanzgerichtsordnung, § 200 AO Rz 6), waren sie 

--und damit mittelbar auch die gesetzlichen Verpfli chtungen 
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gemäß § 200 AO-- ferner sanktionsbewehrt, d.h. mit Zwangsmit-

teln --beispielsweise durch die Androhung und Fests etzung von 

Zwangsgeld (§ 329 i.V.m. §§ 332 f. AO; vgl. dazu z. B. BFH-Ur-

teil in BFHE 227, 338, BStBl II 2010, 455; zum Verz ögerungs-

geld gemäß § 146 Abs. 2b AO i.d.F. des Jahressteuer gesetzes 

2009 vom 19. Dezember 2008, BGBl I 2008, 2794; s. B FH-Be-

schluss vom 16. Juni 2011 IV B 120/10, BFHE 233, 31 7, BStBl II 

2011, 855)-- durchsetzbar. Einer weiteren Sanktions androhung 

--etwa in Form eines Bußgeldes-- bedarf es nicht (v gl. BFH-Ur-

teil vom 8. September 2011 IV R 5/09, BFHE 235, 241 , BStBl II 

2012, 122; Heger, StbJB 2005/2006, S. 246; Blümich/ Buciek, § 5 

EStG Rz 793c). 

 

ccc) Die Mitwirkungsverpflichtungen des § 200 AO so wie die 

hierauf fußenden einzelnen Mitwirkungsanforderungen  waren auch 

in zeitlicher Hinsicht konkretisiert. Letzteres erf ordert 

--entsprechend dem Zweck der Konkretisierungserford ernisse-- 

weder eine qualifizierte Nähe der geschuldeten Maßn ahmen zum 

Bilanzstichtag noch einen kalendermäßig bestimmten Fällig-

keitszeitpunkt. Vielmehr ist es genügend, wenn die in der Zu-

kunft mit überwiegender Wahrscheinlichkeit entstehe nde Ver-

pflichtung innerhalb eines bestimmbaren und dem Bel ieben des 

Steuerpflichtigen entzogenen Zeitraums zu erfüllen ist (BFH-

Urteile in BFHE 167, 334, BStBl II 1992, 600, zu II .2.; vom 

25. März 2004 IV R 35/02, BFHE 206, 25, BStBl II 20 06, 644; 

Heger, StbJB 2005/2006, S. 245; Christiansen, DStR 2008, 735, 

737; Blümich/Buciek, § 5 EStG Rz 793c und 793e). Na ch diesen 

Maßstäben sind auch die Mitwirkungspflichten des § 200 AO 

zeitlich hinreichend konkretisiert, weil die sie au slösende 

Prüfungsanordnung jedenfalls dann nicht mehr ergehe n darf, 

wenn infolge des Ablaufs der allgemeinen Festsetzun gs- oder 

Feststellungsfristen, spätestens jedoch nach Ablauf  der auf-

grund einer Steuerhinterziehung oder leichtfertigen  Steuerver-
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kürzung nach § 169 Abs. 2 Satz 2 AO verlängerten Ve rjährungs-

fristen aus einer Außenprüfung keine steuerlichen F olgen mehr 

gezogen werden können (vgl. zu Einzelheiten z.B. BF H-Urteil 

vom 10. April 2003 IV R 30/01, BFHE 202, 206, BStBl  II 2003, 

827; BFH-Beschluss vom 13. Januar 2010 X B 113/09, BFH/NV 

2010, 600; Klein/Rüsken, AO, 11. Aufl., § 193 Rz 20  f., je-

weils m.w.N.). 

 

dd) Die Passivierung der Mitwirkungspflichten gemäß  § 200 AO 

ist auch nicht nach dem Wesentlichkeitsgrundsatz (v gl. hierzu 

Blümich/Buciek, § 5 EStG Rz 791b und 259) ausgeschl ossen. Der 

X. Senat des BFH hat hierzu in seinem Urteil vom 19 . Juli 2011 

X R 26/10 (BFHE 234, 239, BFH/NV 2011, 2147 betreff end die 

Nachbetreuung von Versicherungsverträgen) ausgeführ t, dass 

sich weder den GoB noch den Regelungen des EStG ein e Ein-

schränkung der Pflicht zur Bildung von Rückstellung en auf we-

sentliche Verpflichtungen entnehmen lasse; zudem ha t der 

X. Senat unter Analyse der einschlägigen Entscheidu ngen darge-

legt, dass er mit dieser Auffassung nicht von der b isherigen 

Rechtsprechung des BFH abweiche. Der erkennende Sen at schließt 

sich dieser Ansicht an. Im Streitfall kommt --entsp rechend den 

gleichfalls nur hilfsweise angestellten Erwägungen des Urteils 

in BFHE 234, 239, BFH/NV 2011, 2147-- hinzu, dass d er in Frage 

stehende Aufwand der Klägerin (25.100 €) bereits na ch seinem 

absoluten Gewicht nicht als vernachlässigbare Bagat ellgröße 

eingestuft werden kann; insbesondere ist er in kein er Weise 

mit dem in der Entscheidung des X. Senats --unter B ezugnahme 

auf das BFH-Urteil vom 15. November 1960 I 189/60 U  (BFHE 72, 

126, BStBl III 1961, 48)-- genannten Betrag von 300  DM bzw. 

400 DM vergleichbar.  

 

c) Die Gewinnwirksamkeit der für die Erfüllung der Mitwir-

kungspflichten gebildeten Rückstellungen (betreffen d die Be-
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triebsprüfung für die Jahre 2004 bis 2006) wird nic ht dadurch 

ausgeschlossen, dass die hierfür anfallenden Aufwen dungen 

nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden könnten . Soweit 

das BMF hierzu in der mündlichen Verhandlung gelten d gemacht 

hat, dass der Aufwand --soweit er die Prüfung der K örper-

schaftsteuer betreffe-- nach § 10 Nr. 2 KStG 2002 d as Einkom-

men der Klägerin nicht mindern dürfe, kann dem nich t gefolgt 

werden. Die Vorschrift erfasst neben der Körperscha ftsteuer 

(Steuern vom Einkommen) die hierauf entfallenden st euerlichen 

Nebenleistungen, nicht hingegen die Aufwendungen, d ie einer 

Kapitalgesellschaft im Rahmen der Erfüllung ihrer M itwirkungs-

pflichten gemäß § 200 AO entstehen. Letzteres ergib t sich 

nicht nur aus dem insoweit eindeutigen Gesetzeswort laut. Be-

stätigung findet dieses Gesetzesverständnis zudem d arin, dass 

--wie der Senat in seinem Beschluss vom 15. Februar  2012 

I B 97/11 (BFHE 236, 458, BFH/NV 2012, 882, betreff end Erstat-

tungs- und Nachzahlungszinsen) erneut bekräftigt ha t-- Kapi-

talgesellschaften über keine außerbetriebliche Sphä re verfügen 

und deshalb --vorbehaltlich eines gegenläufigen Ges etzesbe-

fehls-- grundsätzlich alle Geschäftsvorfälle Einflu ss auf die 

Höhe ihres Einkommens nehmen; dementsprechend ist n ach ständi-

ger Rechtsprechung des Senats auch die Bestimmung d es § 10 

Nr. 2 KStG 2002 "eng" auszulegen. Ob anderes dann g elten könn-

te, wenn die Betriebsprüfung (auch) darauf gerichte t ist, die 

für die Festsetzung der Einkommensteuer maßgebliche n Besteue-

rungsgrundlagen zu ermitteln, bedarf im anhängigen Verfahren 

keiner Entscheidung.   

 

5. Die Sache ist spruchreif. Die Vorinstanz hat die  Höhe der 

Rückstellungen entsprechend den von der Klägerin ge ltend ge-

machten Aufwendungen im Rahmen der ihr nach § 96 Ab s. 1 

Satz 1, zweiter Halbsatz FGO i.V.m. § 162 AO zusteh enden Be-

fugnis geschätzt. Die gerichtliche Schätzung, die i m Falle der 
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Bewertung von Sachleistungen regelmäßig geboten ist  (Senatsur-

teil in BFHE 204, 135, BStBl II 2010, 482) und auch  darin be-

stehen kann, dass das Gericht sich die Schätzung ei nes Betei-

ligten zu eigen macht (vgl. BFH-Beschluss vom 12. O ktober 2005 

VIII B 241/04, BFH/NV 2006, 326), gehört zu den tat sächlichen 

Feststellungen des finanzgerichtlichen Urteils, an die das Re-

visionsgericht nach § 118 Abs. 2 FGO grundsätzlich gebunden 

ist. Hiervon ist auch im Streitfall auszugehen. Die  Schätzung 

war erkennbar an den Bewertungsvorgaben des § 6 Abs . 1 Nr. 3a 

EStG 2002 ausgerichtet, nach denen Rückstellungen f ür Sach-

leistungsverpflichtungen mit den Einzelkosten und d en angemes-

senen Teilen der notwendigen Gemeinkosten zu bewert en sind 

(Buchst. b) und der sich hiernach ergebene Betrag b ei einer 

erst zukünftig zu erfüllenden Verpflichtung mit ein em Zinssatz 

von 5,5 % (p.a.) abzuzinsen ist (Buchst. e Sätze 1 und 2). Ein 

Verstoß gegen die Denkgesetze oder die allgemeinen Erfahrungs-

sätze ist weder vom FA noch vom BMF geltend gemacht  worden. 

Vielmehr hat das FA bereits im Verlauf des finanzge richtlichen 

Verfahrens erklärt, dass es gegen die vom FG überno mmene 

Schätzung der Klägerin keine Einwendungen erhebe. 

 


